
18 19

Foto: © XXXXXXXXXXX

Für Ochratoxin A (OTA) werden Mitte 2022 neue Höchst-
gehalte für verschiedene Lebensmittelkategorien in der VO 
1881/2006 implementiert sowie bereits bestehende Höchst-
gehalte teilweise abgesenkt. Die nebenstehende Tabelle gibt 
einen Überblick über die neu etablierten sowie auch über 
die abgesenkten Höchstgehalte für OTA.

OCHRATOXIN A
NEUE HÖCHSTGEHALTE FÜR OCHRATOXIN A 

IN VERORDNUNG (EG) NR. 1881/2006

Hintergrund dieser Maßnahmen ist eine von der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Jahr 2020 aktualisierte 
Bewertung der gesundheitlichen Risiken bezüglich des Vorkommens 
von OTA in Lebensmitteln (EFSA Journal 2020;18(5):6113). In dieser 
Bewertung etablierte die EFSA unter Zugrundelegung neuer toxikolo-
gischer Daten eine neue Basis für die Evaluation der gesundheitlichen 
Risiken von OTA (Margin of Exposure Ansatz). 

Unter Berücksichtigung dieser neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse erarbeitete die EU-Kommission daraufhin konkrete Vorschläge 
für die Festsetzung neuer oder die Änderung bestehender Höchstge-
halte für OTA in der VO 1881/2006. Im Februar 2022 stimmte der 
Ständige Ausschuss positiv über den finalen VO-Entwurf ab. Sofern 
von Drittstaaten im Rahmen des WTO/SPS Notifizierungsverfahrens 
keine Einwände mehr erhoben wurden, tritt die Änderungsverordnung 
voraussichtlich Mitte 2022 in Kraft.

Die neuen oder  abgesenkten Höchstgehalte für OTA sollen ab dem 
1. Januar 2023 gelten. Für Lebensmittel, die vor dem 1. Januar 2023 
in Verkehr gebracht werden, wird eine Aufbrauchsfrist bis zum Ablauf 
des Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatums gewährt. 

Betroffene Lebensmittelunternehmer sollten sich mit diesen Entwick-
lungen zu OTA befassen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 
Verkehrsfähigkeit betroffener Produkte auch nach dem 1. Januar 2023 
garantieren zu können.

KOLUMNE

NEUES AUS DER 
WELT DES  
LEBENSMITTEL-
RECHTS
Hier schreiben meyer.rechtsanwälte darüber, was in der 
Welt des Lebensmittelrechts vor sich geht. Was gibt es 
Neues? Was gilt es zu beachten? Und welche Kuriositäten 
gibt es zu berichten?

LEBENSMITTELRECHT
Lesezeit 10 Min.
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LEBENSMITTELKATEGORIE
HÖCHST- 
GEHALT  

[µg/kg]

Neue Höchstgehalte

Backwaren, Getreide-Snacks & Frühstücks-
cerealien

Erzeugnisse, die keine Ölsaaten, Nüsse oder 
Trockenfrüchte enthalten 2,0

Erzeugnisse, die mindestens 20 % getrocknete 
Weintrauben und/oder getrocknete Feigen 
enthalten

4,0

andere Erzeugnisse, die Ölsaaten, Nüsse und/
oder Trockenfrüchte enthalten 3,0

Alkoholfreie Malzgetränke 3,0

Trockenfrüchte

getrocknete Feigen 8,0

andere Trockenfrüchte 2,0

Dattelsirup 15,0

Süßholz (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata 
und andere Arten)

Lakritzwaren mit ≥ 97 % Süßholzextrakt 
bezogen auf die Trockenmasse 50,0

andere Lakritzwaren 10,0

Getrocknete Kräuter 10,0

Ingwerwurzeln zur Verwendung in Kräutertees 15,0

Eibischwurzeln, Löwenzahnwurzeln und Oran-
genblüten zur Verwendung in Kräutertees oder 
in Kaffee-Ersatz

20,0

Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, (Wasser-)
Melonenkerne, Hanfsamen, Sojabohnen 5,0

Pistazien

... die vor ihrem Inverkehrbringen für den 
Endverbraucher oder ihrer Verwendung als 
Lebensmittelzutat einer Sortierung oder einer 
anderen physikalischen Behandlung unter-
zogen werden sollen

10,0

... die für den Endverbraucher in Verkehr 
gebracht werden oder zur Verwendung als 
Lebensmittelzutat bestimmt sind

5,0

Kakaopulver 3,0

Abgesenkte Höchstgehalte

Trockenfrüchte

getrocknete Weintrauben (Korinthen, Rosinen 
und Sultaninen) 8,0

Gerösteter Kaffee

geröstete Kaffeebohnen sowie gemahlener 
gerösteter Kaffee außer löslicher Kaffee 3,0

löslicher Kaffee (Instant-Kaffee) 5,0
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